
 

 
 

 
 
 
 
 

N E W S L E T T E R 

Erbrecht und Erbschaftsteuerrecht Oktober 2020 

 

____________________________________ 

 

Thema dieser Ausgabe 

   

 Betriebsvermögen kann auch ohne Missbrauchsabsicht begünstigungsschädliches „junges Verwaltungsvermögen“ 

sein (BFH, Urt. v. 22.01.2020 – Az. II R 8/18, II R 13/18, II R 18/18, II R 21/18 und II R 41/18) 

 

   

____________________________________ 

 

Zum nicht begünstigten jungen Verwaltungsvermögen 

i.S. des § 13b Abs. 2 Satz 3 ErbStG i.d.F. des ErbStRG 

gehört jedes einzelne Wirtschaftsgut des Verwaltungs-

vermögens, das sich weniger als zwei Jahre vor dem 

Stichtag durchgehend im Betriebsvermögen befand. Es 

ist keine gruppenbezogene Betrachtung vorzunehmen. 

Auf die Herkunft des Vermögensgegenstandes oder der 

zu seiner Finanzierung verwendeten Mittel kommt es 

nicht an. 

Hintergrund 

Bei der Erbschaft- und Schenkungsteuer ist betriebliches 

Vermögen unter bestimmten Voraussetzung begünstigt. 

Die Begünstigung gemäß §§13a, 13b ErbStG besteht 

aus alternativ einem 85 %-igen Verschonungsabschlag 

(sogenannte „Regelverschonung“) oder – auf Antrag des 

Steuerpflichtigen – aus einem 100 %-igen Verscho-

nungsabschlag (sogenannte „Optionsverschonung”). 

Nach dem alten Erbschaft- und Schenkungsteuergesetz 

in der Fassung des Erbschaftsteuerreformgesetz 2009 

vom 24.12.2008 (BStBl I 08, 3018), welches mittlerweile 

jedoch aufgrund des Bundesverfassungsgerichtsurteils 

vom 17.12.2014 (1 BvL 21/12) geändert wurde, galt die 

Begünstigung nur dann, wenn das betriebliche Vermö-

gen zu mehr als 50 % aus sogenannten „Verwal-

tungsvermögen” bestand. Was Verwaltungsvermögen 

ist, ist in einem abschließenden Katalog im Gesetz ge-

nannt, unter anderen Dritten zur Nutzung überlassene 

Grundstücke, Kunstgegenstände oder Wertpapiere For-

derungen. Die 50 %-Grenze war eine harte Grenze. 

Wurde Sie eingehalten, war das gesamte betriebliche 

Vermögen begünstigt, war sie hingegen überschritten, 

entfiel die Verschonung komplett (sogenanntes „Alles-O-

der-Nichts-Prinzip”). Das Alles-Oder-Nichts-Prinzip galt 

sowohl für die Regelverschonung als auch für die Opti-

onsverschonung, wobei bei der Optionsverschonung 

eine 10 %-Grenze galt. 

Für das Alles-Oder-Nichts-Prinzip gab es jedoch eine 

Ausnahme. Verwaltungsvermögen, welches dem Be-

trieb noch nicht länger als zwei Jahre zuzurechnen war, 

war als sogenanntes „junges Verwaltungsvermögen“ im-

mer von einer Begünstigung ausgeschlossen und somit 

steuerpflichtig. 

Der Bundesfinanzhof hatte mit Urteilen vom 22.1.2020 

(Az. II R 8/18, II R 13/18, II R 18/18, II R 21/18 und II R 

41/18) zu entscheiden, ob die Steuerpflicht für junges 

Verwaltungsvermögen nicht für solche Wirtschaftsgüter 

des Verwaltungsvermögens gilt, die ohne erkennbare 
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Missbrauchsabsicht innerhalb der Zwei-Jahres-Frist aus 

anderweitig liquiden Mitteln des Betriebs oder sogar im 

Rahmen einer reinen Umschichtung gleichartiger Wirt-

schaftsgüter angeschafft worden waren. 

Maßgeblicher Gesetzestext 

§ 13b Abs. 2 ErbStG i.d.F. des ErbStRG nahm wie folgt 

Verwaltungsvermögen aus der Begünstigung des be-

trieblichen Vermögens, welches in § 13b Abs. 1 ErbStG 

geregelt war, aus: 

„Ausgenommen bleibt Vermögen im Sinne des Absatzes 

1, wenn das land- und forstwirtschaftliche Vermögen o-

der das Betriebsvermögen der Betriebe oder der Gesell-

schaften zu mehr als 50 Prozent aus Verwaltungsvermö-

gen besteht. Zum Verwaltungsvermögen gehören 

Kommt Satz 1 nicht zur Anwendung, gehört solches Ver-

waltungsvermögen im Sinne des Satzes 2 Nr. 1 bis 5 

nicht zum begünstigten Vermögen im Sinne des Absat-

zes 1, welches dem Betrieb im Besteuerungszeitpunkt 

weniger als zwei Jahre zuzurechnen war (junges Verwal-

tungsvermögen); bei Zahlungsmitteln, Geschäftsgutha-

ben, Geldforderungen und anderen Forderungen (Satz 2 

Nummer 4a) ergibt sich die Zurechnung aus dem positi-

ven Saldo der eingelegten und der entnommenen Wirt-

schaftsgüter.” 

Mittlerweile wurde das ErbStG weitgehend durch das 

Gesetz zur Anpassung des Erbschaftstsuergesetzes an 

die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts 

vom 4.11.2016, kurz das Erbschaftsteuerreformgesetz 

2016, (BGBl I 16, 2464) geändert. Diese Regelung exis-

tiert so nicht mehr. 

Urteil des Bundesgerichtshofs 

Seine Urteile vom 22.1.2020 fasst der Bundesfinanzhof 

in der Pressemitteilung Nr. 034/20 vom 13.8.2020 wie 

folgt zusammen:  

„Hat ein Betrieb binnen zweier Jahre vor einem Erbfall 

oder einer Schenkung Verwaltungsvermögen aus Eigen-

mitteln erworben oder umgeschichtet, fällt insoweit die 

erbschaft- und schenkungsteuerrechtliche Begünstigung 

des Betriebsvermögens fort. Das hat der Bundesfinanz-

hof (BFH) für Erbschaften und Schenkungen in den Jah-

ren 2007 und 2010 bis 2012 mit fünf Urteilen vom 

22.01.2020 (II R 8/18, II R 13/18, II R 18/18, II R 21/18 

und II R 41/18) entschieden. 

Die Erbschaft- und Schenkungsteuer kennt Begünsti-

gungen für den Erwerb von Betriebsvermögen, die das 

Produktivvermögen schützen sollen. Besonderen Rege-

lungen unterliegt das sog. Verwaltungsvermögen, zu 

dem u.a. Wertpapiere gehören. Verwaltungsvermögen, 

das dem Betrieb im Zeitpunkt von Erbfall oder Schen-

kung weniger als zwei Jahre zuzurechnen war (junges 

Verwaltungsvermögen), ist von der Begünstigung aus-

genommen. Das soll Missbrauch verhindern. Andernfalls 

könnte etwa Privatvermögen kurzfristig in den Betrieb 

eingelegt werden, um es an der Begünstigung für das 

Betriebsvermögen teilhaben zu lassen. 

Die Kläger waren der Auffassung, dass der Begünsti-

gungsausschluss nicht für solche Wirtschaftsgüter des 

Verwaltungsvermögens gilt, die ohne erkennbare Miss-

brauchsabsicht innerhalb der Zwei-Jahres-Frist aus an-

derweit liquiden Mitteln des Betriebs oder sogar im Rah-

men einer reinen Umschichtung gleichartiger Wirt-

schaftsgüter angeschafft worden waren. Die jeweils von 

den Klägern angerufenen Finanzgerichte teilten deren 

Auffassung nicht und wiesen die Klagen ab. 

Der BFH bestätigte die Urteile der Finanzgerichte. Er hat 

ebenfalls im Hinblick auf die gesetzliche Typisierung 

eine Missbrauchsprüfung im Einzelfall nicht zugelassen. 

Maßgebend ist deshalb allein, ob das einzelne Wirt-

schaftsgut des Verwaltungsvermögens, so auch das ein-

zelne Wertpapier, tatsächlich innerhalb der Frist dem Be-

triebsvermögen zugeführt wurde. Es kommt nicht darauf 

an, ob dies ein Einlage- oder Anschaffungsvorgang war, 

wie die Anschaffung finanziert wurde und welche Zielset-

zung dem Vorgang zugrunde lag. 

Die Entscheidungen sind zu Rechtsvorschriften ergan-

gen, die nach dem Urteil des Bundesverfassungsge-

richts vom 17.12.2014 (1 BvL 21/12) mit der Verfassung 

wegen Verstoßes gegen den Gleichheitssatz unverein-

bar, aber bis zum 30.06.2016 weiter anzuwenden waren. 

Das anschließend in Kraft getretene Recht enthält zum 

Verwaltungsvermögen eine Reihe detaillierter Neuerun-

gen.“ 

Fazit 

Der Bundesfinanzhof hat mit seinen Urteilen den Gestal-

tungsrahmen des Gesetzgebers nicht eng gezogen und 

entschieden, dass eine gesetzliche Typisierung erlaubt 

sei und eine Missbrauchsprüfung beim jungen Verwal-

tungsvermögen im Einzelfall nicht stattfinden müsse. 
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Dieses Rechtsproblem betrifft jedoch nur das ErbStG bis 

zum 30.6.2016 und hat sich aufgrund der Gesetzesän-

derung im Rahmen des Erbschaftsteuerreformgesetz 

2016 erledigt. 

Hinweis zum aktuell geltenden Recht 

Auch das seit dem Erbschaftsteuerreformgesetz 2016 

geltende Recht kennt die Begünstigung betrieblichen 

Vermögens im Rahmen der Regelverschonung bzw. der 

Optionsverschonung. Es gilt jedoch nicht mehr das Al-

les-Oder-Nichts-Prinzip und es wurden auch im Übrigen 

Änderungen gegenüber dem bisherigen Recht vorge-

nommen. Die Eckpunkte der aktuell geltenden Steuerbe-

günstigung für betriebliches Vermögen lassen sich – ver-

einfacht – wie folgt zusammenfassen: 

 Begünstigt ist nicht mehr das gesamte betriebliche 

Vermögen. Es ist einen begünstigten Teil und ei-

nen nicht begünstigten Teil, zu dem das Verwal-

tungsvermögen zählt, aufzuteilen. Der jeweilige 

Verschonungsabschlag gilt nur für den begünstig-

ten Teil, das nicht begünstigte Vermögen ist steu-

erpflichtig. 

 Eine Optionsverschonung (also der 100 %-

Verschonungsabschlag) ist ausgeschlossen, 

wenn das betriebliche Vermögen zu mehr als 20 % 

aus Verwaltungsvermögen besteht. 

 Eine Begünstigung entfällt komplett, wenn das Ver-

waltungsvermögen mindestens 90% des gemeinen 

Werts des betrieblichen Vermögens beträgt. 

 Für Großerwerbe gelten zudem Einschränkungen. 

Die Verschonungsabschläge werden nur gewährt, 

wenn der Wert des Erwerbs des begünstigten Ver-

mögens (zusammen mit entsprechenden Erwerben 

innerhalb der vorangegangenen zehn Jahre) EUR 

26 Mio. nicht übersteigt. Überschreitet der Erwerb 

diese Grenze, kommen Sonderregelungen zur An-

wendung. 

 Zusätzlich zur Regelverschonung (also zum 85 %-

Verschonungsabschlag) kann – wie nach altem 

Recht – als weitere steuermindernde Begünstigung 

ein Abzugsbetrag von EUR 50.000 treten. Dieser 

mindert sich jedoch um die Hälfte desjenigen Be-

trages, um den der nach Verschonungsabschlag 

verbleibende Wert des begünstigten Vermögens 

eine Wertgrenze von EUR 150.000 übersteigt, wo-

mit der Abschlagsbetrag ab einem Erwerb begüns-

tigten Vermögens von EUR 3 Mio. ganz entfällt. 

 Als Voraussetzungen für die Steuerbegünstigung 

ist bei Betrieben mit mehr als fünf Beschäftigten die 

Lohnsummenreglung zu beachten. Innerhalb von 

fünf Jahren bei der Regelverschonung bzw. sieben 

Jahren bei der Optionsverschonung muss die 

Lohnsumme mindestens 400% bzw. 700% betra-

gen. Wird die Mindestlohnsumme nicht erreicht, er-

folgt eine anteilige Kürzung des Verschonungsab-

schlags. Bei Betrieben mit nicht mehr als 15 Be-

schäftigte (aber mehr als fünf Beschäftigten) sind 

geringere Mindestlohnsummen zu erbringen. 

 Als weitere Voraussetzung gelten Behaltenspflich-

ten. Innerhalb von fünf bzw. sieben Jahren darf 

keine Veräußerung oder Substanzentnahme erfol-

gen. Andernfalls wird der Verschonungsabschlag 

rückwirkend zeitanteilig gekürzt.  

 Eine Sonderbegünstigung kann unter bestimmten 

Voraussetzungen für Familiengesellschaften gel-

ten. Neben den Verschonungsabschlägen und 

dem Abzugsbetrag kann dann ein Wertabschlag 

erfolgen. 

 

10.10.2020 

Dr. Johannes Stehr 
Rechtsanwalt Steuerberater 
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Die Beiträge dieses Newsletters stellen eine Auswahl an allgemeinen Informationen über aktuelle Gesetzgebung, Rechtsprechung und Verwaltungsauffas-
sung dar. Sie wurde nach besten Wissen erstellt. Sie erheben keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit und können die persönliche Beratung in keinem Fall 
ersetzen. Diese Mandanteninformation stellt keine Auskunft, Beratung oder sonstige Dienstleistung unserer Berufsträger dar. Für Inhalt, Richtigkeit, Aktualität 
und Vollständigkeit kann daher keinerlei Haftung – auch seitens der Verantwortlichen –  übernommen werden. 


